
5. April 2017

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Seniorenbeirat der Stadt Bornheim
Donnerstag, 06.04.2017, 15 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung  
Mittwoch, 26.04.2017, 18 Uhr  

Ausschuss für Schule, Soziales 
und demographischen Wandel
Donnerstag, 04.05.2017, 18 Uhr  

Umweltausschuss
Mittwoch, 10.05.2017, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 11.05.2017, 18 Uhr 

Fachausschuss „Volkshochschule“
Dienstag, 16.05.2017, 18 Uhr, VHS-
Gebäude, Raum 2, Alter Weiher 2, 
Roisdorf

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen sind öffentlich und 
finden im Ratssaal des Bornheimer 
Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 
Bornheim, statt. Weitere Informati-
onen im Internet unter www.born-
heim.de oder unter session.stadt-
bornheim.de.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der 
Klimaregion Rhein-Voreifel 
in Kooperation mit der  
Verbraucherzentrale NRW 
im Rathaus der Gemeinde  
Wachtberg am 27. April 2017,   
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Eröffnung der Brühl-Bornheimer Spargelsaison

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung

der 11. Satzung vom 31.03.2017 zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

– Wasserversorgungssatzung – der Stadt Bornheim vom 24.10.2001

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S.966), 
und der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Ok-
tober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), vom 21.10.1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. S.687), hat der Rat der Stadt Bornheim 
in seiner Sitzung am 30.03.2017 folgende 11. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage – Wasser-
versorgungssatzung – der Stadt Bornheim vom 24.10.2001 be-
schlossen:

Artikel I

§ 34 Gebührenmaßstab und Gebührensatz  

wird wie folgt neu gefasst:
(3) Die monatliche Grundgebühr beträgt für einen Wasserzähler 

mit einer maximalen Durchflussmenge von

  5 cbm/h (Qn 2,5) 15,37 €

12 cbm/h (Qn 6) 40,30 €

20 cbm/h (Qn 10) 68,65 €

30 cbm/h (Qn 15) 132,82 €

80 cbm/h (Qn 40) 197,01 €

mehr als 80 cbm/h (> Qn 40) 262,67 €

Artikel II

Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende Satzung über die 
öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffent-
liche Wasserversorgungsanlage – Wasserversorgungssatzung – 
der Stadt Bornheim vom 31.03.2017 mache ich hiermit gemäß 
§ 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht öffentlich bekannt. 

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NW gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt;

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden;

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Bornheim, den 31.03.2017 
Stadt Bornheim 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Die Stadt Bornheim lädt ein zur offiziellen „Eröffnung der 
Brühl-Bornheimer Spargelsaison“ am Samstag, 6. Mai 2017, 
von 11 bis 13 Uhr.
Dieses Jahr ist die Veranstaltung eingebettet in den „Brühler 
Wein- und Spargelmarkt“ der „Schloßgarde der Stadt Brühl 
Rut-Wieß von 1972 e.V.“ vor dem Brühler Rathaus in der Uhl-
straße 3. 

Es gibt kulinarische Genüsse rund um den patentierten Bornhei-
mer Spargel und ein tolles Rahmenprogramm mit den Bürger-
meistern Wolfgang Henseler und Dieter Freytag sowie der Brühl-
Bornheimer Spargelkönigin Leonie Palm. Außerdem dabei: der 
Verein Bornheimer Spargelanbauer e.V., der Naturpark Rhein-
land, der Verein „Rhein-Voreifel Touristik“, Gastronomiebetriebe 
sowie landwirtschaftliche Erzeuger- und Einzelhandelsbetriebe.

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln
Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 

FLURBEREINIGUNG ERFTAUE-GYMNICH 
Az.:  – 33.42 – 5 07 03 –  

50667 Köln, den 03.03.2017 
Zeughausstr. 2 - 10 
Tel.: 0221-147-3617

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue-Gymnich werden hiermit 
gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fas-
sung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnis-
se der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf 
Grund des Flurbereinigungsbeschlusses vom 18. Juli 2007 so-
wie der Änderungsbeschlüsse vom 31. März 2008, 05. Juni 2008, 
16. Juni 2008, 11. August 2008, 17. November 2008, 03. August 
2009, 16. Dezember 2013, 22. Oktober 2014, 27. Mai 2015, 23. 
August 2016 und 12. Oktober 2016 unterliegenden Flurstücke so 
festgestellt, wie sie am 15. Februar 2017 bei der Bezirksregie-
rung Köln, Dienstgebäude: Blumenthalstraße 33 in 50670 Köln, 
ausgelegen haben und von Bediensteten der Bezirksregierung 
erläutert worden sind.

Gründe: Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist 
gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes zulässig und gerecht-
fertigt. Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren 
Erftaue-Gymnich mit Land von gleichem Wert abgefunden wer-
den können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren einge-
brachten alten Grundstücke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass 
der Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zum 
Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes ermittelt 
wurde (§ 27 ff. FlurbG). Die Ergebnisse der Wertermittlung ha-
ben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen und sind in 
dem Anhörungstermin erläutert worden. Nach § 32 FlurbG sind 
die Ergebnisse der Wertermittlung nach der Behebung begrün-
deter Einwendungen durch die Flurbereinigungsbehörde fest-
zustellen. Solche wurden nicht vorgebracht. Die Ergebnisse der 
Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des Abfin-

dungsanspruches der Beteiligten und damit Grundlage für den 
Flurbereinigungsplan.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Verwaltungsakt kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln, oder 
zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 
Blumenthalstraße 33, 50670 Köln, unter Angabe des Aktenzei-
chens einzulegen.

Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 
Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 
876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, können Sie den 
Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu entneh-
men Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter 
dem Suchbegriff EGVP.

Hinweise:

•	 Bei	der	Verwendung	der	elektronischen	Form	sind	besondere	
technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonde-
ren technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de 
aufgeführt.

•	 Falls	die	Frist	durch	eine	von	Ihnen	bevollmächtigte	Person	
versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden dem Voll-
machtgeber zugerechnet werden.

Im Auftrag 
(LS) gez. Meul (Regierungsvermessungsrat)


